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werden können. Verrechnen wir die Kosten für diesen Ankauf mit jenen für periodische Stroh-
entschädigungen, berücksichtigen wir die zu erzielende Staubfreiheit im Kantonnement und die
vorbildliche Isolation durch die (durch Körperwärme) temperierte Luft, so werden die Vorteile
finanzieller, praktischer und vor allem gesundheitlicher Art überzeugend sein. Stellen wir uns die
Einfachheit eines plötzlichen Biwakbezuges vor: kein Strohnachschub, kein nasses Stroh (welches
nachher sowieso nicht mehr verkäuflich ist), sauberen Boden nach Verlassen des Biwakplatzes
(keine verratenden Ueberreste), doppelte Schnelligkeit beim Einrichten und Abbrechen von Biwak
wie Kantonnement usw. Wandert eine Truppe von Ort zu Ort, so wird, nach dem bisherigen
System, jeweils Stroh vergütet. Diese Kosten wären bei der Mitnahme von Luftmatratzen zu ver-
meiden. Beim heutigen Stand der militärischen Motorisierung ist ausserdem nach der Benützung
des Kantonnementsstrohs praktisch keine Verwendungsmöglichkeit mehr dafür vorhanden (z. B.

für den Stall, VR Ziff. 233). Bleibt Stroh nach Wegzug der Truppe für neu eintreffende Einheiten
im Kantonnement liegen (VR Ziff. 232), so können sich daraus erneut Nachteile sanitarischer Art
ergeben.

All dies würde beim vorgeschlagenen System der Verwendung von Luftmatratzen, welche selbst-
verständlich in qualitativer Hinsicht genügen müssten, vermieden, und zudem wäre dem Wehr-
mann eine effektiv Ruhe gewährende, gesunde, trotz allem preiswerte Liegemöglichkeit geboten.

Und nun sei noch erwähnt, wieviel Artikel und Ziffern des VR gestrichen werden könnten?!

Es wäre meines Erachtens eine dankbare Aufgabe, vor allem des Fourierverbandes, diese aufge-
worfene Frage zu prüfen. Hptm. Qm. Starke, Riehen
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langjährigen Experten der TK,

zum Ehrenmitglied.

317


	Wir stellen vor : Oberstleutnant F. Tobler

